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Teilrevision der Mehrwertsteuerverordnung  

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unsere ausserparlamentarische Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 2. November 
2023 mit dem Vernehmlassungsentwurf zur Teilrevision der Mehrwertsteuerverordnung (E-
MWSTV) befasst. Wir danken Herrn Beat Spicher für seine Teilnahme an dieser Sitzung, an 
der er uns die Hauptelemente der vorgeschlagenen Revision vorgestellt hat.  
 
Das KMU-Forum unterstützt die Vorlage, da sie mehrere Erleichterungen für kleine und mitt-
lere Unternehmen mit sich bringen wird. 
 
Die Saldo- und Pauschalsteuersatzmethode werden grundlegend überarbeitet und verein-
facht, was insbesondere den KMU bei der Abrechnung der Mehrwertsteuer zugute kommen 
wird. Wir sind der Ansicht, dass die derzeitigen Schwellenwerte in Artikel 37 des Mehrwert-
steuergesetzes (MWSTG) bei einer künftigen Reform angehoben werden sollten, damit noch 
mehr Unternehmen, für die eine Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode sinnvoll 
wäre, davon profitieren können.  
 
Zu einer weiteren administrativen Entlastung der KMU wird die Einführung der jährlichen Ab-
rechnung beitragen, wie sie in Artikel 35a des am 16. Juni 2023 verabschiedeten revidierten 
MWSTG vorgesehen ist. Der Verordnungsentwurf enthält detaillierte Bestimmungen über die 
Bewilligung der jährlichen Abrechnung, deren Widerruf und die Anpassung der Raten. Die in 
Art. 76a Abs. 1, 76b Abs. 1, 76c Abs. 1, 78 Abs. 1, 79 Abs. 1 und 81 Abs. 1 E-MWSTV vor-
gesehene Frist von 60 Tagen sollte unseres Erachtens auf 90 Tage verlängert werden. Ein 
Widerruf der Genehmigung durch die ESTV bei übermässiger Reduktion (gemäss Art. 76c 
Abs. 2 Bst. b Ziff. 1 E-MWSTV) sollte unseres Erachtens erst erfolgen, wenn in der laufen-
den Steuerperiode das Total der Raten weniger als 50 (statt 35) Prozent des Steuerbetrages 
gemäss Abrechnung beträgt.  
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Wir hoffen, dass unsere Empfehlungen Beachtung finden und stehen für Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Dr. Eric Jakob  
Co-Präsident des KMU-Forums 
Botschafter, Leiter der Direktion 
für Standortförderung des SECO 


